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PREIS: 9,75 EUR
FÜR DGuSV MITGLIEDER
KOSTENFREI

DER GROSSE FLOP DER CARVALO-APP!

CARFLEET24
NEUE AKTIONSMODELLE 
FÜR MITGLIEDER DES DGUSV

DIE VERGABE VON GUTACHTEN UNTER 
DEM ZEICHEN DER KORRUPTION

ELEKTRONISCHER RECHTSVERKEHR: 
DIESE ANFORDERUNGEN STELLEN SICH 
FÜR SACHVERSTÄNDIGENDE

DIE UNTERSCHÄTZTE
GEFAHR DURCH KI´S
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WENN SICH DER SACHVERSTÄNDIGE 
BESTECHEN LÄSST
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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in der neuen Ausgabe von proXPERTS möchten wir 
auf einige wichtige Themen aufmerksam machen, 
die uns in der Welt der Sachverständigen und Gut-
achter beschäftigen. Eines davon ist die Korruption 
und Bestechung, die leider auch in unserer Branche 
vorkommt – ein sehr brisantes Thema, das vor al-
lem in der letzten Zeit für Furore gesorgt hat. 

Ein weiteres Thema, das uns beschäftigt, ist die Ab-
schreibung von Software. Es ist wichtig, dass Sach-
verständige und Gutachter die geltenden Regeln und 
Vorschriften einhalten und sich über die steuerli-
chen Auswirkungen der Abschreibung von Software 
im Klaren sind. In diesem Zusammenhang möchten 
wir in der Ausgabe auch die digitale Buchführung 
thematisieren. Immer mehr Unternehmen und Or-
ganisationen setzen auf digitale Lösungen, um ihre 
Buchhaltung zu vereinfachen und zu optimieren. 
Auch Sachverständige und Gutachter sollten sich 
mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen und 
gegebenenfalls ihre Arbeitsweise anpassen.

Zuletzt möchten wir auf die Gefahren durch Künst-
liche Intelligenz (KI) hinweisen. Die fortschreitende 
Digitalisierung und Automatisierung bringt viele Vor-
teile, birgt aber auch Risiken. Es ist wichtig, dass wir 
uns bewusst mit diesen Risiken auseinandersetzen 
und uns für eine verantwortungsvolle Nutzung von 
KI einsetzen.

Wir hoffen, dass wir mit unserer neuen proX-
PERTS-Ausgabe dazu beitragen können, dass diese 
und viele andere Themen, die Sie auf den folgenden 
Seiten finden werden, stärker ins Bewusstsein rü-
cken und vielleicht auch zu konstruktiven Diskussi-
onen anregen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DGuSV
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ELEKTRONISCHER RECHTSVERKEHR: DIESE ANFOR-
DERUNGEN STELLEN SICH FÜR SACHVERSTÄNDIGENDE

Sachverständigende müssen sich nicht nur mit der 
Analyse und Bewertung von Sachverhalten aus-
kennen. Sie müssen auch die entsprechenden Gut-
achten erstellen und in rechtlich relevanten Ange-
legenheiten vor Gericht vertreten. Immer wichtiger 
ist hierbei der elektronische Rechtsverkehr (ERV).

Elektronischer Rechtsverkehr: 
Was bedeutet das für Sachverständigende?

Der elektronische Rechtsverkehr bezeichnet den 
Austausch von digitalen Schriftsätzen im rechtlichen 
Kontext. Hierbei können sämtliche Dokumente, die 
für ein Gerichtsverfahren relevant sind, elektronisch 
übermittelt werden – etwa Anträge, Klagen, Beweis-
mittel und Urteile. Für Sachverständigende hat der 
elektronische Rechtsverkehr verschiedene Vorteile:

Beschleunigte Prozesse: Der elektronische Ver-
sand von Dokumenten spart Zeit. Für die Übermitt-
lung von Informationen müssen Sie nicht länger 
auf den Postversand warten oder Dokumente per-
sönlich beim Gericht abgeben.

Verringerte Kosten: Durch den elektronischen 
Rechtsverkehr entfallen Anfahrtswege und Porto-
kosten. Langfristig betrachtet macht das den ERV 
zu einer kostengünstigen Alternative. 

Erhöhte Sicherheit: Der elektronische Rechtsver-
kehr bietet einen sicheren Übermittlungsweg ge-
mäß der aktuellen Vorschiften der Justiz. Sämtli-
che Daten sind dem OSCI-Standard entsprechend 
verschlüsselt. 

Vertraulicher Datentransfer: Mit der Absender-
authentifizierung ist im elektronischen Rechtsver-
kehr sichergestellt, dass übermittelte Dokumente 
tatsächlich von der Person stammen, als die sich 
eine absendende Person ausgibt.

Mehr Flexibilität: Dokumente und Informationen 
können über den elektronischen Rechtsverkehr 
äußerst schnell übermittelt werden. So lassen sich 
Fristen besser planen und halten. 
 

Teilnahme am ERV – diese 
Anforderungen gelten

Für die Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr 
gibt es einige Anforderungen, die Sachverständi-
gende kennen sollten. Dazu zählen auch technische 
Voraussetzungen: Zur Teilnahme am ERV können 
Sachverständigende ein sogenanntes elektronisches 
Bürger- und Organisationenpostfach (eBO) einrichten. 
Hierzu ist eine spezielle eBO-Software erforderlich, 
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die einen Zugang zum persönlichen eBO ermöglicht. 
Haben Sie sich für diesen Schritt entschieden und 
ist Ihr eBO-Postfach eingerichtet, müssen Sie sich 
mit diesem außerdem gegenüber der Justiz einma-
lig authentifizieren. Natürliche Personen können für 
die Identifizierung die Online-Ausweisfunktion des 
Personalausweises nutzen oder zum Notar bezie-
hungsweise zur Notarin gehen. Juristische Personen 
führen die Identifizierung mit einem elektronischen 
Siegel oder bei einem Notar beziehungsweise einer 
Notarin durch.

TIPP: 

Arbeiten Sie viel aus dem Home-Office oder von un-
terwegs, empfiehlt sich die eBO-Software arveo se-
com. Diese funktioniert webbasiert und ermöglicht 
einen ortsunabhängigen Zugriff zum eBO – aus dem 
Büro, aus dem Home-Office und von unterwegs. Ein 
weiterer Vorteil ist das angebundene Dokumenten-
managementsystem (DMS). Über dieses können Sie 
Ihre Dokumente und Informationen zentral und sicher 
abspeichern und haben so jederzeit Zugriff auf die 
gespeicherten Daten. Mehr Informationen zu arveo 
secom finden Sie auf der Website der EITCO:
https://www.eitco.de/produkte/arveo-secom/

Die Zukunft des elektronischen 
Rechtsverkehrs: Perspektiven für 
Sachverständigende

Der elektronische Rechtsverkehr ist auf dem Vor-
marsch und wird aus der modernen Rechtsprechung 
in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein. Für Sach-
verständigende bietet der ERV zahlreiche Vorteile – 
insbesondere in Hinsicht auf Zeit- und Kostenerspar-
nis sowie Sicherheit und Flexibilität. Nutzen auch Sie 
die Vorteile des elektronischen Rechtsverkehrs und 
gestalten Sie Ihre Arbeit noch effizienter.

European IT Consultancy EITCO GmbH

+49 (30) 408191 0
kontakt@eitco.de
www.eitco.de
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